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Bekanntmachung der Neufassung  

der Wahlordnung (WO) 
der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

 
vom 15. September 2022  

 

Hiermit wird nachstehen der Wortlaut der Wahlordnung (WO) der Technische Hochschule Ostwest-

falen-Lippe in der vom 15. September 2022 an geltenden Fassung bekanntgemacht, wie er sich aus 

 

− der Bekanntmachung der Neufassung der Wahlordnung (WO) der Technischen Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe vom 7. Dezember 2021 (Verkündungsblatt der Technischen Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe 2021/Nr. 40) sowie 
 

− der Ordnung zur Änderung der Wahlordnung (WO) der Technischen Hochschule Ostwestfalen-
Lippe vom 1. September 2022 (Verkündungsblatt der Technischen Hochschule Ostwestfalen-
Lippe 2022/Nr. 46) 

 

ergibt. 

 
Lemgo, den 15. September 2022 
 

Der Präsident 
der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

 
 
 

(Prof. Dr. Jürgen Krahl) 

Hinweis: 

Nach Ablauf von einem Jahr nach Bekanntgabe dieser Ordnung können nur unter den Voraussetzungen des § 

12 Absatz 5 Nr. 1 bis Nr. 4 Hochschulgesetz NRW Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften des 

Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen Rechts der Hochschule geltend gemacht werden. 

Ansonsten ist eine solche Rüge ausgeschlossen. 
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Bekanntmachung der Neufassung  

der Wahlordnung (WO) 
der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

in der Fassung der Bekanntmachung 
 

vom 15. September 2022  
 
 
Inhaltsübersicht 
 
Abkürzungsvorbemerkung 
 
§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Amtszeitregelungen 

 

Erster Abschnitt: 
Wahlen zum Senat, zur Gleichstellungskommission, zu den Fachbereichsräten und zur Vertre-
tung der Belange studentischer Hilfskräfte 
 
§ 3 Wahlrat, Einleitung des Wahlverfahrens 

§ 4 Wahlrecht 

§ 5 Verteilung der Sitze auf Gruppen 

§ 6 Stellvertretung der Mitglieder in Gremien 

§ 7 Entbehrlichkeit von Wahlen 

§ 8 Verbindung der Wahlen 

§ 9 Wahlvorstand 

§ 10 Unterstützung des Wahlvorstands 

§ 11 Wahlberechtigtenverzeichnis 

§ 12 Wahlausschreiben 

§ 13 Wahlvorschläge (allgemeine Vorschriften) 

§ 14 Wahlvorschläge (spezielle Vorschriften) 

§ 15 Behandlung der Wahlvorschläge 

§ 16 Nachfrist für das Einreichen von Wahlvorschlägen 

§ 17 Bezeichnung der Wahlvorschläge 

§ 18 Wahlsystem 

§ 19 Wahlbekanntmachung 

§ 20 Ausübung des Wahlrechts 

§ 21 Wahlhandlung 
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§ 22 Briefwahl 

§ 23 Stimmabgabe bei der elektronischen Wahl 

§ 23a Beginn und Ende der elektronischen Wahl 

§ 23b Störungen der elektronischen Wahl 

§ 23c Technische Anforderungen 

§ 24 Feststellung des Wahlergebnisses 

§ 25 Ermittlung der Gewählten bei Verhältniswahl 

§ 26 Ermittlung der Gewählten bei Mehrheitswahl 

§ 27 Wahlniederschrift 

§ 28 Benachrichtigung der Gewählten 

§ 29 Veränderungen in der Gruppenzugehörigkeit 

§ 30 Wahlprüfung 

§ 31 Nachwahlen 

§ 32 Wahlunterlagen 

§ 33 Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte 

 

 

Zweiter Abschnitt: 
Wahl der Dekaninnen oder Dekane und der Prodekaninnen oder Prodekane, Abwahl der De-
kaninnen und Dekane, Wahl der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und der stellvertre-
tenden zentralen Gleichstellungsbeauftragten, der Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten 
und der stellvertretenden Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten, der Standortsprecherin-
nen oder der Standortsprecher sowie der Studienortsprecherinnen und Studienortsprecher 
 

§ 34 Allgemeine Bestimmungen zur Wahl der Dekaninnen oder Dekane und Prodekaninnen oder 

Prodekane sowie zur Abwahl der Dekaninnen und Dekane 

§ 35 Einleitung des Verfahrens zur Wahl der Dekaninnen oder Dekane und Prodekaninnen oder 

Prodekane 

§ 36 Durchführung der Wahl der Dekaninnen oder Dekane und Prodekaninnen und Prodekane 

§ 37 Abwahl der Dekanin oder des Dekans 

§ 38 Wahl der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und der beiden stellvertretenden zentralen 

Gleichstellungsbeauftragten sowie der Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten und der 

stellvertretenden Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten 

§ 39 Wahl der Standortsprecherinnen oder der Standortsprecher sowie der Studienortspreche-

rinnen oder Studienortsprecher 

§ 40 Wahlprüfung 

§ 41 Wahlunterlagen 
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Dritter Abschnitt: 
Mitgliederinitiative 
 
§ 42 Mitgliederinitiative der Hochschule 

§ 43 Mitgliederinitiative der Fachbereiche 

§ 44 Verfahren der Mitgliederinitiative 

§ 45 Übergangsregelungen 

§ 46 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 

Abkürzungsvorbemerkung 
 
In dieser Wahlordnung werden 

 

- Professorinnen und Professoren als Mitglieder P, 
- Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und  

- Mitarbeiter als Mitglieder L, 

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung als Mitglieder M, 
- Studierende als Mitglieder S 

 

bezeichnet. In dieser Wahlordnung bezeichnet die Abkürzung GO die Grundordnung der Techni-

schen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und die Abkürzung ZO die Zentralordnung der Technischen 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe, die Abkürzung WO bezeichnet diese Wahlordnung. 
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§ 1 

Geltungsbereich 
 
Diese Wahlordnung regelt die Wahlen und Nachwahlen für: 

 

- den Senat, 

- die Gleichstellungskommission, 

- die Fachbereichsräte, 

- die Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte 

- die Dekanin oder den Dekan, 

- die Prodekanin oder den Prodekan bzw. im Fall eines Dekanats die Prodekaninnen oder Prode-

kane, 

- die zentrale Gleichstellungsbeauftragte und die stellvertretenden zentralen Gleichstellungsbe-

auftragten, 

- die Fachbereichsgleichstellungsbeauftragte und die stellvertretende Fachbereichsgleichstel-

lungsbeauftragte 

- die Standortsprecherinnen oder die Standortsprecher 

 

sowie: 

 

- die Abwahl der Dekanin oder des Dekans, 

sofern die Fachbereichsordnung hierfür keine Regelung trifft. 

 

 

§ 2 
Amtszeitregelungen 

 
(1) Die Amtszeit der Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger beginnt in der Regel je-

weils am 1. März. 

 

(2) § 13 Abs. 3 HG sowie § 15 Abs. 2 Satz 2, 2. Hs, GO bleiben unberührt. 

 

(3) Die gewählten Fachbereichsräte und die gewählte Gleichstellungskommission dürfen sich un-

mittelbar nach Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses konstituieren und das Wahlver-

fahren für die Dekaninnen oder Dekane und der Prodekaninnen oder Prodekane, der zentralen 

Gleichstellungsbeauftragen und der stellvertretenden zentralen Gleichstellungsbeauftragten, 

der Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten und der stellvertretenden Fachbereichsgleichstel-

lungsbeauftragten einleiten und durchführen. Die Wirksamkeit dieser Wahl steht unter dem Vor-

behalt des Amtszeitbeginns gemäß Absatz 1. 
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Erster Abschnitt: 
Wahlen zum Senat, zur Gleichstellungskommission, zu den Fachbereichsräten und 

zur Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte 
 

§ 3 
Wahlrat, Einleitung des Wahlverfahrens 

 
(1) Der Senat wählt aus dem Kreis der Mitglieder der Hochschule nach Maßgabe von § 2 Abs. 1 Satz 

1, 1. Hs, ZO einen Wahlrat. Dieser beruft den Wahlvorstand und ist für Wahlprüfungen zuständig. 

Dem Wahlrat gehören an: 

 

5 Mitglieder P, 

1 Mitglied L, 

1 Mitglied M, 

1 Mitglied S 

- jeweils mit Stimmrecht –  

sowie ein von der Kanzlerin oder dem Kanzler zu benennendes fachkundiges Mitglied der Ver-

waltung mit beratender Stimme. 

 

Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu wählen. Die Amtszeit des stu-

dentischen Mitgliedes beträgt ein Jahr, die der anderen Mitglieder zwei Jahre. 

 

(2) Der Wahlrat setzt jedes Jahr im September für die Durchführung der Wahlen zum Senat, zur 

Gleichstellungskommission, zu den Fachbereichsräten und zur Vertretung der Belange studen-

tischer Hilfskräfte einen Wahlvorstand ein. Die Wahlen sollen spätestens 10 Wochen nach Ein-

setzung des Wahlvorstandes durchgeführt werden. 

 

 

§ 4 
Wahlrecht 

 
(1) Das aktive und passive Wahlrecht haben: 

 

- für den Senat die Mitglieder der Hochschule im Sinne von § 9 Abs. 1 HG, 

 

- für die weiblichen Mitglieder der Gleichstellungskommission 

die weiblichen Mitglieder der Hochschule im Sinne von § 9 Abs. 1 HG, 
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- für die männlichen Mitglieder der Gleichstellungskommission 

die männlichen Mitglieder der Hochschule im Sinne von § 9 Abs. 1 HG, 

 

- für den Fachbereichsrat die Mitglieder des Fachbereichs im Sinne von § 26 Abs. 4 HG 

 

- für die Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte die eingeschriebenen Studierenden 

im Sinne von § 9 Abs. 1 HG. 

 

Voraussetzung ist die Eintragung im Wählerverzeichnis (s. § 11 Abs. 1 WO). Das Wahlrecht ruht 

im Fall der Entbehrlichkeit der Wahl gem. § 7 Abs. 1 WO. Das Wahlrecht ist getrennt nach Grup-

pen im Sinne von § 11 Abs. 1 HG auszuüben. 

 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident und die Kanzlerin oder der Kanzler nehmen an den Wahlen 

nicht teil. 

 

(3) Jedes Mitglied der Hochschule kann sein aktives und passives Wahlrecht nur in jeweils einer 

Mitgliedergruppe und jeweils einem Fachbereich ausüben. Wahlberechtigte Mitglieder, die meh-

reren Gruppen oder mehreren Fachbereichen angehören, haben innerhalb einer Frist von fünf 

Tagen nach Aufforderung durch den Wahlvorstand diesem gegenüber zu erklären, in welcher 

Gruppe oder in welchem Fachbereich sie ihr Wahlrecht ausüben wollen; die Erklärung ist unwi-

derruflich. Mitglieder, die dienst- und organisationsrechtlich der Hochschulverwaltung oder ei-

ner anderen Einrichtung angehören und gemäß § 26 Abs. 4 Satz 1 HG überwiegend Dienstleis-

tungen in einem Fachbereich wahrnehmen, können dort ihr Wahlrecht gem. § 28 HG ausüben. 

Studierende, die für mehrere Studiengänge eingeschrieben sind, üben ihr Wahlrecht in dem 

Fachbereich aus, dem sie aufgrund ihrer Erklärung bei der Einschreibung angehören (§ 48 Abs. 

3 HG). 

 

(4) Hauptberuflich tätige Personen im Sinne von § 9 Abs. 1 HG sind solche, die eine Beschäftigung 

mit mindestens der Hälfte der allgemein vorgeschriebenen regelmäßigen Arbeitszeit des öffent-

lichen Dienstes ausüben. 
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§ 5 

Verteilung der Sitze auf Gruppen 
 
(1) Senat:  

 13 Mitglieder P, 

 4 Mitglieder L, 

 4 Mitglieder M, 

 4 Mitglieder S. 

 

 

(2) Gleichstellungskommission: 

1 Mitglied P weiblich, 1 Mitglied P männlich, 

1 Mitglied L weiblich, 1 Mitglied L männlich, 

1 Mitglied M weiblich, 1 Mitglied M männlich, 

1 Mitglied S weiblich, 1 Mitglied S männlich. 

 

(3) a) Fachbereichsrat im Fall des § 13 Abs. 1 GO: 

 6 Mitglieder P 

 1 Mitglied L, 

1 Mitglied M, 
3 Mitglieder S 

 

zuzüglich Dekanin oder Dekan und Prodekanin oder Prodekan bzw. im Fall eines Dekanats zwei Pro-

dekaninnen oder Prodekane. 

 

b) Fachbereichsrat im Fall des § 13 Abs. 2 GO: 

4 Mitglieder P, 

1 Mitglied L, 

1 Mitglied M, 

1 Mitglied S 

 

zuzüglich Dekanin oder Dekan und Prodekanin oder Prodekan bzw. im Fall eines Dekanats zwei Pro-

dekaninnen oder Prodekane.  

 

Maßgeblich für die Sitzverteilung im zu wählenden Fachbereichsrat sind die Verhältnisse fünf Tage 

nach Erlass des Wahlausschreibens. 
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(4) Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte: 

1 Mitglied S. 

 

(5) Von einer Gruppe nicht in Anspruch genommene Sitze können nicht auf eine andere Gruppe 

übertragen werden. 

 

(6) Gestrichen 

 

 

§ 6 
Stellvertretung der Mitglieder in Gremien, 

Ersatzmitglieder 
 
(1) Die Mitglieder von Senat, Gleichstellungskommission und Fachbereichsräten werden im Verhin-

derungsfall nicht vertreten. Die Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte wird im Verhin-

derungsfall von derjenigen Kandidatin oder demjenigen Kandidaten vertreten, die oder der im 

Wahlverfahren als nächste oder nächster zu berücksichtigen wäre. Für die Mitglieder anderer 

Gremien kann – soweit zulässig – vom einsetzenden Gremium eine Stellvertretungsregelung ge-

troffen werden. 

 

(2) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Wahlamt rückt mit dem Tag dem Ausschei-

dens diejenige Kandidatin oder derjenige Kandidat nach, die oder der im Wahlverfahren in der 

jeweiligen Gruppe als nächste oder nächster zu berücksichtigen wäre. Bei Mehrheitswahl ist dies 

diejenige Kandidatin bzw. derjenige Kandidat mit der höchsten Stimmenzahl unter den Nachrü-

ckerinnen und Nachrückern. Bei personalisierter Verhältniswahl ist dies diejenige Person, die auf 

der Liste, der das ausscheidende Mitglied entstammt, als nächste zu berücksichtigen ist. Enthält 

die Liste keine Nachrückerinnen oder Nachrücker, fällt der Platz der gemäß § 25 Abs. 2 WO als 

nächste zum Zuge kommenden Liste zu. Die Nachrückerin bzw. der Nachrücker wird in diesem 

Fall gemäß § 25 Abs. 3 WO ermittelt. Scheidet die nachgerückte Kandidatin bzw. der nachge-

rückte Kandidat ebenfalls vorzeitig aus dem Wahlamt aus, gelten die vorstehenden Regelungen 

entsprechend. Die Nachrückerin bzw. der Nachrücker wird von der Vorsitzenden oder dem Vor-

sitzenden des Wahlrats bekannt gemacht. 

 

(3) Ruht ein Wahlmandat gem. § 13 Abs. 2 HG, so gilt die Nachfolgeregelung des Absatzes 2 für die 

Zeit des Ruhens. 
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§ 7 

Entbehrlichkeit von Wahlen 
 
(1) Gehören einer Gruppe nicht mehr wählbare Vertreterinnen oder Vertreter an, als ihr Sitze in 

einem Gremium zustehen, so sind die wählbaren Vertreterinnen oder Vertreter dieser Gruppe 

ohne Wahl Mitglieder des entsprechenden Gremiums. Maßgeblich sind die Verhältnisse 5 Tage 

nach Erlass des Wahlausschreibens. 

 

(2) Steigt im Fall des Absatzes 1 die Zahl der wählbaren Mitglieder einer Gruppe nach dem Stich-

tag, so werden die Hinzugekommenen in der Reihenfolge ihres Hinzukommens Mitglieder des 

Gremiums, bis die Zahl der für die Gruppe vorgesehenen Sitze erreicht ist. Verlieren Gruppen-

vertreterinnen oder Gruppenvertreter, die ohne Wahl Mitglied eines Gremiums geworden sind, 

ihre Wählbarkeit zu dem Gremium, so gilt Satz 1 für das Nachrücken weiterer Gruppenvertre-

terinnen oder Gruppenvertreter entsprechend. 

 

 

§ 8 
Verbindung der Wahlen 

 
Die Wahlen zum Senat, zur Gleichstellungskommission, zu den Fachbereichsräten und zur Vertretung 

der Belange studentischer Hilfskräfte werden als verbundene Wahlen gleichzeitig vorbereitet und 

durchgeführt. 

 

 

§ 9 
Wahlvorstand 

 
(1) Die Wahlen werden durch einen gemeinsamen Wahlvorstand vorbereitet und geleitet. 

 

(2) Dem Wahlvorstand gehören an: 

3 Mitglieder P, 

2 Mitglieder L, 

1 Mitglied M, 

3 Mitglieder S, 

- jeweils mit Stimmrecht - sowie 

ein von der Kanzlerin oder dem Kanzler zu benennendes fachkundiges Mitglied der 

Verwaltung mit beratender Stimme. 
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Der gemäß § 3 gewählte Wahlrat bestellt die Mitglieder des Wahlvorstands der Gruppen P, L, M 

und S und für jedes Mitglied eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter aus der jeweiligen 

Gruppe. Für das fachkundige Mitglied der Verwaltung benennt die Kanzlerin oder der Kanzler 

ebenfalls eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Mitglieder und die Stellvertreterin-

nen oder Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein. Bei der Bestellung sollen die Fachbereiche 

angemessen berücksichtigt werden. Auf die in den Wahlvorstand zu Berufenden findet § 10 Abs. 

1 HG Anwendung. Über die Berechtigung einer Ablehnung entscheidet abschließend der Wahl-

rat. 

 

(3) Der Wahlrat beruft die erste Sitzung des Wahlvorstands ein. Der Wahlvorstand wählt aus seiner 

Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertre-

ter. Die oder der Vorsitzende des Wahlvorstands gibt die Namen der Mitglieder dieses Gremiums 

und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unverzüglich in der Hochschule bekannt. 

 

(4) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier seiner stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mit-

glieder. Der Wahlvorstand fertigt über jede seiner Sitzungen eine Niederschrift an. Sie enthält 

mindestens Angaben über 

 

1. Ort und Tag der Sitzung, 

2. Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung, 

3. Beratungsergebnisse, Abstimmungsverhältnisse und Beschlüsse, 

4. Anwesenheitsliste. 

 

Die Niederschrift ist mindestens von der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertreterin oder 

dem Stellvertreter und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

 

(5) Der Wahlvorstand gibt die für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen notwendigen 

Maßnahmen durch Aushang in folgenden Gebäuden bekannt: 

 

1. Campusallee 12, Lemgo, Hauptgebäude 

2. Emilienstr. 45, Detmold, Gebäude 2 

3. Georg-Weerth-Str. 20, Detmold 

4. An der Wilhelmshöhe 44, Höxter 

 

Der Aushang wird auch im Intranet der Hochschule veröffentlicht. 
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§ 10 

Unterstützung des Wahlvorstands 
 
(1) Der Wahlvorstand kann wahlberechtigte Mitglieder der Hochschule als Wahlhelferinnen oder 

Wahlhelfer zu seiner Unterstützung bei der Stimmabgabe und Stimmenzählung bestellen. § 9 

Abs. 2 Satz 4 bis 6 WO gilt entsprechend. 

 

(2) Die Hochschule hat den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen, insbe-

sondere die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und die erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen. 

 

 

§ 11 

Wahlberechtigtenverzeichnis 
 
(1) Wählen darf nur, wer in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen ist. Gewählt werden darf 

nur, wer bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge in das Wählerverzeich-

nis eingetragen ist. 

 

(2) Der Wahlvorstand stellt für die Wahlen ein gemeinsames Verzeichnis der Wahlberechtigten auf 

(Wahlberechtigtenverzeichnis). Das Wahlberechtigtenverzeichnis ist jeweils nach Gruppen und 

nach Geschlechtern zu gliedern. Die fachbereichsgebundenen Wählerinnen und Wähler werden 

weiter nach Fachbereichen aufgeteilt. Der Wahlvorstand hat bis zum Abschluss der Stimmab-

gabe das Wahlberechtigtenverzeichnis auf dem Laufenden zu halten und zu berichtigen. 

 

(3) Das Wahlberechtigtenverzeichnis oder eine Abschrift ist zusammen mit dem Text dieser Wahl-

ordnung bei Bekanntgabe des Wahlausschreibens bis zum Abschluss der Stimmabgabe zur Ein-

sicht auszulegen. 
 

(4) Das Wahlberechtigtenverzeichnis wird am fünften Werktag vor dem ersten Wahltag um 15:00 

Uhr durch den Wahlvorstand geschlossen. Werden elektronische Wahlen durchgeführt, so wird 

das Wahlberechtigtenverzeichnis spätestens am siebten Werktag vor dem ersten Wahltag um 

15:00 Uhr durch den Wahlvorstand geschlossen. 

 

(5) Jedes wahlberechtigte Mitglied der Hochschule kann beim Wahlvorstand schriftlich oder zur Nie-

derschrift bis zum dritten Werktag vor der Schließung des Wahlberechtigtenverzeichnisses Ein-

spruch gegen die Richtigkeit des Wahlberechtigtenverzeichnisses einlegen. Richtet sich der Wi-

derspruch gegen die Eintragung Dritter, so sollen diese vom Wahlvorstand über den Einspruch 
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unterrichtet werden und am weiteren Verfahren beteiligt werden. Die Entscheidung des Wahl-

vorstands über den Einspruch und die Bekanntgabe der Entscheidung an die Einspruchsführerin 

oder den Einspruchführer erfolgen unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Beginn der Stimm-

abgabe. Ist der Einspruch begründet, hat der Wahlvorstand das Wahlberechtigtenverzeichnis bis 

zu dessen Schließung zu berichtigen. 

 

 

§ 12 
Wahlausschreiben 

 
(1) Der Wahlvorstand erlässt das Wahlausschreiben. Es ist mindestens von der oder dem Vorsitzen-

den oder der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter und der Schriftführerin oder dem Schrift-

führer zu unterzeichnen. Das Wahlausschreiben ist am Tag seines Erlasses bekannt zu machen 

und muss vom Tag seines Erlasses bis zum Abschluss der Stimmabgabe aushängen. Über not-

wendige Berichtigungen des Wahlausschreibens beschließt der Wahlvorstand. 

 

(2) Das Wahlausschreiben muss enthalten: 

 

1. Ort und Tag seines Erlasses, 

2. die Zahl der für die einzelnen Gremien zu wählenden Mitglieder, getrennt nach Gruppen 

sowie bezgl. der Gleichstellungskommission getrennt nach Geschlechtern, 

3. bei Urnen- und Briefwahl Zeit und Ort für die Einsichtnahme in das Wahlberechtigtenver-

zeichnis und diese Wahlordnung, 

4. die Mitteilung, in welchen Gruppen eine Wahl voraussichtlich entfällt, weil die Zahl der Wahl-

berechtigten die Zahl der der Gruppe zustehenden Sitze nicht übersteigt, 

5. den Hinweis, dass nur die Person das Wahlrecht hat, die in das Wahlberechtigtenverzeichnis 

eingetragen ist, 

6. den Hinweis auf die Möglichkeit, Einspruch gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis einzule-

gen, die Form und die Fristen für diese Einsprüche, 

7. die Zahl der für die Wahlvorschläge jeweils erforderlichen (digitalen) Unterschriften,  

8. die Aufforderung, bei den Wahlvorschlägen § 13 Abs. 3 WO zu beachten, 

9. die Aufforderung, unter Verwendung der vorgeschriebenen Vordrucke, deren Bezugsstelle 

anzugeben ist, innerhalb von zwei Wochen nach dem Erlass des Wahlausschreibens Wahl-

vorschläge bei der oder dem Vorsitzenden oder Stellvertretenden Vorsitzenden des Wahl-

vorstandes oder den vom Wahlvorstand angegebenen Personen einzureichen; der letzte Tag 

der Einreichungsfrist ist anzugeben, 

10. den Hinweis, dass jedes Hochschulmitglied für die Wahl des betreffenden Gremiums nur auf 

einem Wahlvorschlag benannt werden darf, 
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11. den Hinweis, dass jedes Hochschulmitglied jeweils nur einen Wahlvorschlag zu einem Gre-

mium unterzeichnen darf, 

12. den Hinweis, dass jedes Hochschulmitglied für die einzelnen Wahlen nur Personen aus sei-

ner Mitgliedergruppe (P, L, M bzw. S) vorschlagen darf, 

13. für die Wahlen zur Gleichstellungskommission: den Hinweis, dass Wahlvorschläge für die 

weiblichen und männlichen Mitglieder der Gleichstellungskommission getrennt erfolgen 

müssen und dass jedes Hochschulmitglied nur Personen seines Geschlechts vorschlagen 

darf, 

14. den Hinweis, dass nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge berücksichtigt werden und 

dass nur gewählt werden kann, wer in einen solchen Wahlvorschlag aufgenommen  ist, 

15. den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekannt gegeben werden, 

16. im Falle der Einreichung von elektronischen Wahlvorschlägen die Verpflichtung zur Einhal-

tung der in Nr. 7 – 15 genannten Voraussetzungen sowie eine Erläuterung des Ablaufs der 

Einreichung von elektronischen Wahlvorschlägen, 

17.  die Zeit der Stimmabgabe und bei der Urnen- und Briefwahl sowie bei der elektronischen 

Wahl der Ort des Wahlraums in der Hochschule und weitere Stimmabgabemöglichkeiten, 

18. ein Hinweis, ob die Wahl als Urnenwahl oder als elektronische Wahl durchgeführt wird, 

19. die Regelungen für die Briefwahl mit Angabe der Frist für Briefwahlanträge und der Stelle, 

an die solche Anträge zu richten sind, 

20. die Zeit der Stimmabgabe bei der elektronischen Wahl und einen Hinweis, dass die elektro-

nische Wahl während der vom Wahlvorstand festgelegten Wahlzeit in der Zeit von 09:00 Uhr 

bis 17:00 Uhr in einem Wahlraum möglich ist, 

21. den Ort und die Zeit der Sitzung, in der das Wahlergebnis festgestellt wird, 

22. den Hinweis, dass das Wahlausschreiben innerhalb von sieben Werktagen nach seinem Er-

lass hinsichtlich der Sitzverteilung und der Notwendigkeit von Wahlen in den einzelnen Grup-

pen berichtigt werden kann. 

 

(3) Ergibt sich innerhalb von fünf Tagen nach dem Erlass des Wahlausschreibens aufgrund von not-

wendigen Berichtigungen des Wahlberechtigtenverzeichnis eine andere Sitzverteilung oder das 

Erfordernis oder eine Entbehrlichkeit von Wahlen für bestimmte Gruppen abweichend vom 

Wahlausschreiben, so ergänzt der Wahlvorstand das Wahlausschreiben durch einen entspre-

chenden Nachtrag. Dieser Nachtrag ist spätestens am siebten Werktag nach dem Erlass des 

Wahlausschreibens zu erlassen und bekannt zu geben. Absatz 2 Ziffer 1, 2 und 4 gilt 

entsprechend. 
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§ 13 

Wahlvorschläge (allgemeine Vorschriften) 
 
(1) Die Wahlvorschläge sind gesondert für die Wahl der einzelnen Gremien getrennt nach Gruppen 

sowie für die Gleichstellungskommission getrennt nach Geschlechtern innerhalb von zwei Wo-

chen nach dem Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzureichen. 

 

(2) Bei der elektronischen Einreichung der Wahlvorschläge versendet der Wahlvorstand das Wahl-

ausschreiben elektronisch an die Wahlberechtigten. Enthalten sind die Benachrichtigung zur 

Wahl mit Angabe des Nominierungszeitraums sowie Informationen zur Durchführung der Ein-

reichung der Wahlvorschläge und Nutzung des Portals. Das Wahlportal ermöglicht die Nominie-

rung mittels Aufruf einer elektronischen Nominierungsplattform. 

 

(3) Die Wahlvorschläge sollen nach Möglichkeit so viele Bewerberinnen oder Bewerber enthalten, 

dass ein späteres Nachrücken erfolgen kann. 

 

(4) Gemäß § 12 Landesgleichstellungsgesetz sollen Senat und Fachbereichsräte geschlechtsparitä-

tisch besetzt werden. Bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen soll auf paritätische Repräsentanz 

geachtet werden. 

 

(5) Wahlvorschläge können nur von wahlberechtigten Hochschulmitgliedern der jeweiligen Gruppe, 

darüber hinaus für die Wahlen zur Gleichstellungskommission nur von wahlberechtigten Mitglie-

dern des jeweiligen Geschlechts sowie für die Wahlen der Fachbereichsräte nur von wahlberech-

tigten Mitgliedern des jeweiligen Fachbereichs unterzeichnet werden. Ist ein Wahlvorschlag auch 

von nicht vorschlagsberechtigten Personen unterzeichnet worden, so werden diese Personen 

gestrichen. Jede oder jeder Vorschlagsberechtigte kann für jede der einzelnen Wahlen rechts-

wirksam nur einen Vorschlag unterzeichnen. Hat eine Vorschlagsberechtigte oder ein Vor-

schlagsberechtigter für eine der einzelnen Wahlen mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, zählt 

die Unterschrift nur auf dem zuerst eingegangenen oder als zuerst eingegangen geltenden Wahl-

vorschlag; auf den weiteren Wahlvorschlägen wird sie gestrichen. 

 

(6) Für die Wahlen dürfen nur wählbare Hochschulmitglieder der jeweiligen Gruppe vorgeschlagen 

werden; für die Wahlen zur Gleichstellungskommission dürfen darüber hinaus nur Mitglieder 

des jeweiligen Geschlechts und für die Wahlen der Fachbereichsräte  darüber hinaus nur Mitglie-

der des jeweiligen Fachbereichs vorgeschlagen werden. Jede Bewerberin oder jeder Bewerber 

darf für jede der einzelnen Wahlen nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Wird eine Be-

werberin oder ein Bewerber in mehreren Wahlvorschlägen benannt, so gilt der zuerst eingegan-

gene oder der als zuerst eingegangen geltende Wahlvorschlag. In   den übrigen Wahlvorschlägen 
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wird die Bewerberin oder der Bewerber gestrichen. Wird in einem Wahlvorschlag für ein weibli-

ches Mitglied der Gleichstellungskommission ein männliches Hochschulmitglied vorgeschlagen 

oder wird in einem Wahlvorschlag für ein männliches Mitglied der Gleichstellungskommission 

ein weibliches Mitglied vorgeschlagen, wird dieser Bewerber bzw. diese Bewerberin in dem Wahl-

vorschlag gestrichen. 

 

 

§ 14 
Wahlvorschläge (spezielle Vorschriften) 

 
(1) Jeder Wahlvorschlag muss folgende Angaben enthalten: 

 

1. die Wahl, für die die Bewerberinnen oder Bewerber benannt werden, 

2. die Gruppe, für die die Bewerberinnen oder Bewerber benannt werden, sowie im Fall der 

Gleichstellungskommission zusätzlich die Angabe, ob der Vorschlag für das weibliche oder 

das männliche Mitglied der jeweiligen Gruppe erfolgt, 

3. Name, Vorname, Gruppen- und Fachbereichszugehörigkeit sowie bei Studierenden die Mat-

rikelnummer sowie im Fall der Gleichstellungskommission die Angabe des Geschlechts der 

bzw. des Vorgeschlagenen, 

4. im Fall einer Verbindung von Wahlvorschlägen einander entsprechende Erklärungen hier-

über in den betroffenen Listen. 

 

(2) Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens zwei von Hundert, wenigstens aber von zwei Vor-

schlagsberechtigten für die jeweilige Wahl unter Angabe der Gruppen- und Fachbereichszuge-

hörigkeit sowie für die Wahl zur Gleichstellungskommission unter Angabe des Geschlechts gültig 

unterzeichnet sein. Ergeben zwei von Hundert mehr als 25, so  genügen 25 

Unterschriften. Dem Wahlvorschlag muss die schriftliche Zustimmungserklärung der Vorgeschla-

genen beiliegen. 

 

(3) Die Namen der einzelnen Bewerberinnen oder Bewerber sind auf dem Wahlvorschlag unterei-

nander aufzuführen und mit fortlaufenden Nummern zu versehen. Die Wahlvorschläge sind im 

Falle einer Urnen- oder Briefwahl auf Vordrucken abzugeben, die der Wahlvorstand ausgibt. Dem 

Wahlvorschlag soll zu entnehmen sein, welche oder welcher der Vorschlagenden zur Vertretung 

gegenüber dem Wahlvorstand und zur Entgegennahme von Erklärungen und Entscheidungen 

des Wahlvorstands berechtigt sind. Fehlt eine Angabe hierüber, gilt diejenige oder derjenige Vor-

schlagende als berechtigt, welche oder welcher an erster Stelle steht. 

 

(4) Wahlvorschläge können mit einem Kennwort versehen werden. 
 



 

17 

 

§ 15 

Behandlung der Wahlvorschläge 
 
(1) Im Falle einer Urnen- oder Briefwahl nehmen die im Wahlausschreiben genannten Personen die 

Wahlvorschläge gegen Empfangsbestätigung entgegen. Auf den Wahlvorschlägen und den Emp-

fangsbescheinigungen sind Tag und Uhrzeit des Eingangs zu vermerken. Dies gilt entsprechend, 

wenn ein berichtigter Wahlvorschlag erneut eingereicht wird. 

 

(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist prüft der Wahlvorstand die Wahlvorschläge. Stellt er Mängel 

fest, regt er unverzüglich unter Rückgabe des Wahlvorschlags die fristgerechte Berichtigung der 

zu bezeichnenden Mängel an; die Frist für die Vorlage berichtigter Wahlvorschläge endet zu dem 

in § 16 Abs. 1 Satz 3 WO bestimmten Zeitpunkt. Nicht fristgerecht eingereichte bzw. nicht frist-

gerecht berichtigte Wahlvorschläge sind ungültig. Mängelrüge und Anregung sollen gegenüber 

der oder dem Vertretungsberechtigten schriftlich ausgesprochen werden. 

 

 

§ 16 
Nachfrist für das Einreichen von Wahlvorschlägen 

 
(1) Ist bis zum Ablauf der Einreichungsfrist für die einzelnen Wahlen jeweils nicht mindestens ein § 

13 Abs. 1 und Abs. 6 Satz 1 sowie § 14 Abs. 1, 2 und 3 entsprechender Wahlvorschlag für eine 

Gruppe eingegangen, so gibt der Wahlvorstand sofort bekannt, für welche Wahl und für welche 

Gruppe kein solcher Vorschlag vorliegt. Das gleiche gilt, wenn sämtliche Satz 1 entsprechenden 

Wahlvorschläge für eine der einzelnen Wahlen oder Gruppen insgesamt weniger Bewerberinnen 

oder Bewerber enthalten, als dieser Gruppe – bezgl. der Gleichstellungskommission unter Be-

rücksichtigung des Geschlechts – in dem Gremium zustehen. Der Wahlvorstand fordert unter 

Hinweis auf die Folgen zur Einreichung von Wahlvorschlägen innerhalb einer Nachfrist von fünf 

Werktagen auf. Der Wahlvorstand hat die Wahlvorschläge nach Ablauf der Nachfrist zu prüfen. 

Stellt er Mängel fest, regt er unverzüglich die Berichtigung der zu bezeichnenden Mängel inner-

halb einer Frist von fünf Werktagen nach Aufforderung an. 

 

(2) Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend wenn sämtliche Absatz 1 Satz 1 entsprechenden Wahlvor-

schläge für den Senat oder die Fachbereichsräte je Gremium und Gruppe weniger Kandidatinnen 

als Kandidaten bzw. weniger Kandidaten als Kandidatinnen beinhalten, aber an der Hochschule 

noch weitere passiv wahlberechtigte Kandidatinnen bzw. Kandidaten für das entsprechende 

Gremium und die jeweilige Gruppe vorhanden sind. In diesem Fall können innerhalb der Nach-

frist nur zusätzliche Kandidatinnen bzw. Kandidaten vorgeschlagen werden. 

 

(3) Geht für die Gruppe der Mitglieder P bei den Wahlen zum Senat, zur Gleichstellungskommission 
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und zu den Fachbereichsräten jeweils auch innerhalb der Nachfrist kein gültiger Wahlvorschlag 

ein oder werden so wenige Kandidatinnen oder Kandidaten benannt, dass die vorgeschriebene 

Zahl der Vertreterinnen oder Vertreter dieser Gruppe nicht erreicht werden kann, so ist die Wahl 

zu dem jeweiligen Gremium auszusetzen. Dies ist unverzüglich bekannt zu geben und dem Prä-

sidium zur Entscheidung gemäß § 16 Abs. 4 HG vorzulegen. 

 

(4) Geht bei den übrigen Gruppen auch innerhalb der Nachfrist kein gültiger Wahlvorschlag ein 

oder benennen die Wahlvorschläge für eine der einzelnen Wahlen und Gruppen insgesamt we-

niger Bewerberinnen oder Bewerber, als dieser Gruppe in dem Gremium zustehen, gibt der 

Wahlvorstand dies unverzüglich unter Hinweis auf die Folgen nach § 5 Abs. 5 WO bekannt. 

 

 
§ 17 

Bezeichnung der Wahlvorschläge 
 
Der Wahlvorstand versieht die gültigen Wahlvorschläge der Gruppen für die einzelnen Wahlen mit in 

der Reihenfolge ihres Eingangs laufenden Ordnungsnummern. Bei berichtigten Wahlvorschlägen ist 

der Zeitpunkt des Eingangs des berichtigten Wahlvorschlags maßgebend. Sind mehrere Wahlvor-

schläge gleichzeitig eingegangen, so entscheidet das Los über die Reihenfolge. 

 

 

§ 18 
Wahlsystem 

 
(1) Die Wahl zur Gleichstellungskommission wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Perso-

nenwahl) durchgeführt. Im Übrigen stellt der Wahlvorstand nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 

fest, ob die Gruppenvertreterinnen oder -vertreter der einzelnen Gremien nach den Grundsät-

zen der personalisierten Verhältniswahl oder nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl zu wäh-

len sind. 

 

(2) Die personalisierte Verhältniswahl wird durchgeführt, wenn je Wahl und Gruppe mehrere gültige 

Wahlvorschläge eingegangen sind. 

 

(3) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) ist zu wählen, wenn je Wahl und 

Gruppe nur ein gültiger Wahlvorschlag eingegangen ist oder wenn nur eine Vertreterin oder ein 

Vertreter einer Gruppe zu wählen ist. 
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§ 19 

Wahlbekanntmachung 
 

(1) Die Wahlen erfolgen als Urnenwahl. Briefwahl ist gemäß § 22 WO auf Antrag zulässig. Durch Be-

schluss des Wahlvorstands kann die Wahl als elektronische Wahl durchgeführt werden. Die elekt-

ronische Wahl ist nur dann zulässig, wenn bei ihrer Durchführung die geltenden Wahlrechtsgrund-

sätze eingehalten werden, sie insbesondere also als geheime, freie, gleiche und unmittelbare Wahl 

erfolgt. 

 

(2) Unverzüglich nach Ablauf der in § 13 Abs. 1 WO oder in § 16 Abs. 1 WO genannten Fristen, spätes-

tens jedoch am vierten Werktag vor Beginn der Stimmabgabe, erfolgt die Wahlbekanntmachung 

durch den Wahlvorstand. 

Diese enthält 

 

1. die Aufforderung zur Stimmabgabe mit dem Hinweis auf den Wahlzeitraum, die Wahllokale 

und auf die Tageszeiten für die Stimmabgabe, 

2. die Regelung für die Stimmabgabe, 

3. die zugelassenen Wahlvorschläge einschließlich der Bezeichnung verbundener Wahlvor-

schläge, 

4. den Hinweis, zu welcher Gruppe eines Gremiums eine Wahl entfällt, weil der Gruppe nicht 

mehr wählbare Mitglieder angehören, als ihr Sitze in dem Gremium zustehen. 

 

(3) Die Wahlbekanntmachung ist auch vor und in den Wahllokalen auszuhängen. Der Aushang er-

folgt bis zur Schließung der Wahllokale. 

 

(4) Für die Unterzeichnung der Wahlbekanntmachung gilt § 12 Abs. 1 Satz 2 WO entsprechend. 

 

(5) Bei der elektronischen Wahl versendet der Wahlvorstand die Wahlbekanntmachung elektronisch 

an die Wahlberechtigten. Enthalten sind die Benachrichtigung der Wahl mit Angabe des Wahl-

zeitraums (wenigstens vier Tage und höchstens fünfzehn Tage) sowie Informationen zur Durch-

führung der Wahl und Nutzung des Wahlportals. Das Wahlportal ermöglicht die Stimmabgabe 

mittels Aufruf eines elektronischen Stimmzettels.  

 

 

§ 20 

Ausübung des Wahlrechts 
 
(1) Gewählt werden kann nur, wer in einem gültigen Wahlvorschlag benannt ist. 
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(2) Die Stimmabgabe soll spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Fristen nach § 16 Abs. 1 WO 

erfolgen. 

 

(3) Das Wahlrecht wird durch Abgabe je eines Stimmzettels, der mit der Schrift nach innen zu falten 

ist, für jede einzelne Wahl ausgeübt. Für die einzelnen Wahlen und Gruppen sollen farblich un-

terschiedliche Stimmzettel verwendet werden. 

 

(4) Bei Verhältniswahl sind auf dem Stimmzettel die Wahlvorschläge in der Reihenfolge der ihnen 

zugeteilten Ordnungsnummern abzudrucken. Die Namen und Vornamen der Bewerberinnen o-

der Bewerber sind entsprechend der Reihenfolge im eingereichten Wahlvorschlag aufzuführen. 

Der Stimmzettel muss Raum für das Ankreuzen der einzelnen Bewerberinnen oder Bewerber 

des Wahlvorschlags vorsehen. Das Kennwort der Liste ist, soweit vorhanden, als Zusatz aufzu-

führen. 

 

(5) Bei Mehrheitswahl findet Absatz 4 entsprechende Anwendung. 

 

(6) Auf dem Stimmzettel ist deutlich darauf hinzuweisen, wie viele Bewerberinnen oder Bewerber 

höchstens anzukreuzen sind. Bei Verhältniswahl ist zusätzlich darauf hinzuweisen dass die 

Stimme für eine Bewerberin oder einen Bewerber gleichzeitig zugunsten der Liste gezählt wird. 

 

(7) Wahlberechtigte haben ihre Stimme oder Stimmen auf dem Stimmzettel durch Ankreuzen an 

der neben dem Namen der Bewerberinnen oder Bewerber hierfür vorgesehenen Stelle persön-

lich abzugeben. 

 

(8) Wahlberechtigte haben bei Verhältniswahl für jede Wahl jeweils nur eine Stimme. Mit der Ent-

scheidung für eine Bewerberin oder einen Bewerber einer Liste wird zugleich auch die Liste ins-

gesamt gewählt. 

 

(9) Bei Mehrheitswahl in einer Gruppe hat die oder der Wahlberechtigte je Wahl so viele Stimmen, 

wie Sitze auf die Gruppe entfallen. Eine Stimmenhäufung ist nicht möglich. Bei der Wahl zur 

Gleichstellungskommission hat jede bzw. jeder Wahlberechtigte eine Stimme. 

 

(10) Ungültig sind insbesondere Stimmzettel, 

 

1. die nicht auf einem vom Wahlvorstand ausgegebenen Vordruck abgegeben sind, 

2. aus denen sich der Wille der Wählerin oder des Wählers nicht zweifelsfrei ergibt, 

3. die besondere, nicht in Absatz 3 bis 7 vorgesehene Merkmale, Zusätze oder Vorbehalte 

enthalten, 

4. auf denen mehr Stimmen abgegeben sind, als der oder dem Wahlberechtigten im Einzelnen 
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zustehen. 

 

 

§ 21 
Wahlhandlung 

 
(1) Der Wahlvorstand bestimmt für jedes Wahllokal: 

 

- eine Wahlleiterin oder einen Wahlleiter (aus dem Kreis des  Wahlvorstands), 

- eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter (aus dem Kreis des Wahlvorstands), 

- Wahlhelferinnen oder Wahlhelfer. 

 

Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter sorgt für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl. Über 

die Wahlhandlung wird ein Protokoll angefertigt. 

 

(2) Der Wahlvorstand trifft Vorkehrungen, dass die Wählerin oder der Wähler den Stimmzettel im 

Wahllokal unbeobachtet kennzeichnen und mit der Schrift nach innen falten kann. Für die Auf-

nahme der gefalteten Stimmzettel sind Wahlurnen zu verwenden. Vor Beginn der Stimmabgabe 

hat die Wahlleiterin oder der Wahlleiter zu gewährleisten, dass die leeren Wahlurnen versiegelt 

werden. Sie müssen so eingerichtet sein, dass die eingeworfenen Stimmzettel nicht vor Öffnung 

der Urne entnommen werden können. Die Stimmabgabe kann nach einzelnen Wahlen und 

Gruppen getrennt durchgeführt werden. Die Verwendung getrennter Wahlurnen ist zulässig. 

 

(3) Solange das Wahllokal zur Stimmabgabe geöffnet ist, müssen mindestens anwesend sein: 

 

- die Wahlleiterin oder der Wahlleiter oder deren Stellvertretung und 

- eine Wahlhelferin oder ein Wahlhelfer. 

 

Diese dürfen nicht ausschließlich einer Gruppe angehören. 

 

(4) Vor Einwurf des Stimmzettels in die Urne ist festzustellen, ob die Wählerin oder der Wähler im 

Wählerverzeichnis eingetragen ist. Die Stimmabgabe ist im Wählerverzeichnis zu vermerken. Der 

Nachweis der Identität kann bei Zweifeln gefordert werden. Hatte die Wählerin oder der Wähler 

die Briefwahl beantragt, so setzt die Stimmabgabe die Vorlage des Wahlscheins voraus. 

 

(5) Wird die Wahlhandlung unterbrochen, so hat die Wahlleiterin oder der Wahlleiter für die Zwi-

schenzeit die Wahlurnen so zu verschließen und aufzubewahren, dass der Einwurf oder die Ent-

nahme von Stimmzetteln ohne Beschädigung des Verschlusses unmöglich ist. Bei Wiedereröff-
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nung der Wahl hat sich die Wahlleiterin oder der Wahlleiter davon zu überzeugen, dass der Ver-

schluss unversehrt ist. 

 

(6) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter sorgt dafür, dass die Wahlurnen nach Schließung der Wahl-

lokale unverzüglich versiegelt und zur zentralen Stimmenauszählung abgeholt werden. Die Wahl-

berechtigten dürfen im Wahllokal weder durch Aushänge noch durch persönliche Anreden hin-

sichtlich ihrer Stimmabgabe beeinflusst werden. § 19 Abs. 2 WO bleibt unberührt. 

 

 

§ 22 
Briefwahl 

 
(1) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen, 

wenn er oder sie dies beim Wahlvorstand in der durch das Wahlausschreiben festgesetzten Frist 

persönlich oder durch eine entsprechend ausgewiesene beauftragte Person beantragt. § 21 Abs. 

4 Satz 3 WO gilt entsprechend. Der oder dem Wahlberechtigten sind jeweils für jede Wahl ein 

Stimmzettel und insgesamt ein Stimmzettelumschlag, ein größerer Freiumschlag, der die An-

schrift des Wahlvorstands und als Absender den Namen und die Anschrift der oder des Wahlbe-

rechtigten sowie den Vermerk „schriftliche Stimmabgabe“ trägt, eine Briefwahlerläuterung und 

ein Wahlschein auszuhändigen oder zu übersenden. Der Wahlvorstand hat die Aushändigung 

oder Übersendung zu vermerken. 

 

(2) Die oder der Wahlberechtigte wählt in folgender Weise: Sie oder er füllt zunächst die Stimmzettel 

aus, legt sie in den vorgesehenen Stimmzettel-Umschlag, steckt diesen in den vorbereiteten Frei-

umschlag und sendet oder übergibt diesen dem Wahlvorstand so rechtzeitig, dass die Stimmzet-

tel bis zum Abschluss der Stimmabgabe in den Wahllokalen vorliegen. 

 

(3) Unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung öffnen mindestens drei Mitglieder des Wahlvor-

stands oder zwei Mitglieder des Wahlvorstands und eine Wahlhelferin oder ein Wahlhelfer, die 

nicht ausschließlich einer Gruppe angehören dürfen, die rechtzeitig eingegangenen Freium-

schläge, entnehmen die Wahlumschläge und legen sie nach Vermerk der Stimmabgabe im Wäh-

lerverzeichnis ungeöffnet in die Wahlurnen. 

 

(4) Nach Abschluss der Stimmabgabe eingehende Briefumschläge hat der Wahlvorstand mit einem 

Vermerk über den Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. 
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§ 23 
Stimmabgabe bei der elektronischen Wahl 
 

(1) Die Stimmabgabe erfolgt in elektronischer Form. Die Authentifizierung der Wahlberechtigten 
erfolgt mittels TH-ID und dem persönlichen Passwort. Zudem ist eine Versicherung abzuge-
ben, dass die Stimme persönlich abgegeben wurde. Der elektronische Stimmzettel ist ent-
sprechend den in der Wahlbenachrichtigung und im Wahlportal enthaltenen Anleitungen 
elektronisch auszufüllen und abzusenden. Dabei ist durch das verwendete elektronische 
Wahlsystem sicherzustellen, dass das Stimmrecht nicht mehrfach ausgeübt werden kann. Die 
Speicherung der abgesandten Stimmen muss anonymisiert und so erfolgen, dass die Reihen-
folge des Stimmeingangs nicht nachvollzogen werden kann. Die Wahlberechtigten müssen bis 
zur endgültigen Stimmabgabe die Möglichkeit haben, ihre Eingabe zu korrigieren oder die 
Wahl abzubrechen. Ein Absenden der Stimme ist erst auf der Grundlage einer elektronischen 
Bestätigung durch die Wählerin oder den Wähler zu ermöglichen. Die Übermittlung muss für 
die Wählerin oder den Wähler am Bildschirm erkennbar sein. Mit dem Hinweis auf die erfolg-
reiche Stimmabgabe gilt diese als vollzogen. 
  

(2) Bei der Stimmeingabe darf es durch das verwendete elektronische Wahlsystem nicht zu einer 
Speicherung der Stimmen der Wählerin oder des Wählers in dem vor ihr oder ihm hierzu ver-
wendeten Computers kommen. Es muss gewährleistet sein, dass unbemerkte Veränderungen 
der Stimmeingabe durch Dritte ausgeschlossen sind. Auf dem Bildschirm muss der Stimmzet-
tel nach Absenden der Stimmeingabe unverzüglich ausgeblendet werden. Das verwendete 
elektronische Wahlsystem darf die Möglichkeit für einen Papierausdruck der abgegebenen 
Stimme nach der endgültigen Stimmabgabe nicht zulassen. Die Speicherung der Stimmab-
gabe in der elektronischen Wahlurne muss nach einem nicht nachvollziehbaren Zufallsprinzip 
erfolgen. Die Anmeldung am Wahlsystem, die Auswahl und die Abgabe der Stimme sowie per-
sönliche Informationen und IP-Adressen der Wahlberechtigten dürfen nicht protokolliert wer-
den.  
 

(3) Die Stimmabgabe in elektronischer Form ist während des vom Wahlvorstand festgelegten 
Wahlzeitraums in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MEZ) in einem vom Wahlvorstand 
bestimmten Wahlraum an den sich dort befindlichen Rechnern sowie rund um die Uhr an 
weiteren, vom Wahlvorstand vorher bestimmten Rechnern möglich.  

 
 
§ 23a 

Beginn und Ende der elektronischen Wahl 
 

Beginn und Beendigung der elektronischen Wahl ist nur bei gleichzeitiger Autorisierung durch 
mindestens zwei berechtigte Personen zulässig. Berechtigte i.S.v. Satz 1 sind die Mitglieder 
des Wahlvorstands. 
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§ 23b 

Störungen der elektronischen Wahl 
 

(1) Ist die elektronische Stimmabgabe während der Wahlfrist aus von der Technischen Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe zu vertretenen technischen Gründen den Wahlberechtigten 
nicht möglich, kann der Vorsitzende des Wahlvorstands die Wahlfrist verlängern. Die Ver-
längerung muss bekannt gegeben werden. 
 

(2) Der Wahlvorstand hat in begründeten Einzelfällen, insbesondere bei Manipulationen oder 
Manipulationsversuchen sowie technischen oder mechanischen Störungen, wenn hier-
durch eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl nicht gewährleistet ist, die elektro-
nische Wahl zu unterbrechen oder abzubrechen. Werden während der elektronischen 
Wahl Störungen bekannt, die ohne Gefahr eines vorzeitigen Bekanntwerdens oder Lös-
chens der bereits abgegebenen Stimmen behoben werden können und eine mögliche 
Stimmmanipulation ausgeschlossen ist, kann der Vorsitzende des Wahlvorstands solche 
Störungen beheben oder beheben lassen und die Wahl fortsetzen; andernfalls ist die Wahl 
entsprechend Satz 1 ohne Auszählung der Stimmen zu stoppen. Im Falle des Abbruchs der 
Wahl entscheidet der Wahlvorstand über das weitere Verfahren; § 30 Abs. 2 WO gilt ent-
sprechend. Bei sonstigen Störungen entscheidet der Vorsitzende des Wahlvorstands nach 
sachgemäßem Ermessen, wie auf die Störung zu reagieren ist, insbesondere durch Ver-
längerung der Frist oder eine Beschränkung der Stimmabgabe auf die Computer in dem 
Wahlraum oder dem Abbruch der Wahl. Ermessensleitend sind dabei des Ausmaß der Be-
einträchtigung der relevanten Wahlgrundsätze.  
 

 
§ 23c 

Technische Anforderungen 
 
(1) Elektronische Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn das verwendete 

elektronische Wahlsystem aktuellen technischen Standards, insbesondere den Sicher-
heitsanforderungen für Online-Wahlprodukte des Bundesamts für Sicherheit in der In-
formationstechnik entspricht. Das System muss die in den nachfolgenden Absätzen 
aufgeführten technischen Spezifikationen besitzen. Die Erfüllung der technischen An-
forderungen ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. 
  

(2) Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen die elektronischen Wahlurnen und das 
elektronische Wählerverzeichnis auf verschiedener Serverhardware geführt werden. 
Das Wählerverzeichnis soll auf einem hochschuleigenen Server gespeichert sein. 

 

(3) Die Wahlserver müssen vor Angriffen aus dem Netz geschützt sein, insbesondere dür-
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fen nur autorisierte Zugriffe zugelassen werden. Autorisierte Zugriffe sind insbeson-
dere die Überprüfung der Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmabgabe zu-
gelassener Wählerinnen und Wähler, die Registrierung der Stimmabgabe und die 
Überprüfung auf mehrfache Ausübung des Stimmrechts (Wahldaten). Es ist durch ge-
eignete technische Maßnahmen zu gewährleisten, das im Falle des Ausfalls oder der 
Störung eines Servers oder eines Serverbereichs keine Stimmen unwiederbringlich 
verloren gehen können. 
 

(4) Das Übertragungsverfahren der Wahldaten ist so zu gestalten, dass sie vor Ausspäh- 
oder Entschlüsselungsversuchen geschützt sind. Die Übertragungswege zur Überprü-
fung der Stimmberechtigung der Wählerin oder des Wählers, der Gültigkeit ihrer Ver-
sicherung sowie zur Registrierung der Stimmabgabe im Wählerverzeichnis und die 
Stimmabgabe in die elektronische Wahlurne müssen getrennt sein, dass zu keiner Zeit 
eine Zuordnung des Inhalts der Wahlentscheidung zur Wählerin oder zum Wähler 
möglich ist. 

 

(5) Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen, um eine unbemerkte Verände-
rung der Wahldaten zu verhindern. Bei der Übertragung und Verarbeitung der Wahl-
daten ist zu gewährleisten, dass bei der Registrierung der Stimmabgabe im Wählerver-
zeichnis kein Zugriff auf den Inhalt der Stimmabgabe möglich ist. 

  

(6) Die Wählerinnen und Wähler sind über geeignete Sicherungsmaßnahmen zu informie-
ren, mit denen der für die Wahlhandlung genutzte Computer gegen Eingriffe Dritter 
mit dem aktuellen Stand der Technik geschützt wird; auf kostenfreie Bezugsquellen 
geeigneter Software ist hinzuweisen. Die Kenntnisnahme der Sicherheitshinweise ist 
vor der Stimmabgabe durch die Wählerin oder den Wähler verbindlich in elektroni-
scher Form zu bestätigen. 

 

 

§ 24 
Feststellung des Wahlergebnisses 

 
(1) Unverzüglich nach vollständiger Beendigung der Wahlen – spätestens am Tag danach – nimmt 

der Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stimmen vor. Nach Öffnung der Wahlurnen 

prüft der Wahlvorstand die Gültigkeit der Stimmzettel. Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit von 

Stimmzetteln, die zu Zweifeln Anlass geben, beschließt der Wahlvorstand. Dieser Beschluss wird 

jeweils auf den Stimmzetteln vermerkt. Diese Stimmzettel werden mit fortlaufenden Nummern 

versehen und von den übrigen Stimmzetteln gesondert bei den Wahlunterlagen aufbewahrt. 

 

(2) Der Wahlvorstand zählt im Fall der Verhältniswahl die auf jede Liste und innerhalb jeder Liste die 



 

26 

 

auf die einzelnen Bewerberinnen oder Bewerber entfallenen gültigen Stimmen zusammen. Bei 

Listenverbindungen sind zusätzlich die auf die jeweils verbundenen Listen insgesamt entfallenen 

Stimmen zu ermitteln.  

 
(3) Der Wahlvorstand zählt im Fall der Mehrheitswahl die auf jede einzelne Bewerberin oder jeden 

einzelnen Bewerber entfallenen gültigen Stimmen zusammen. 

 

(4) Der Wahlvorstand stellt das vorläufige Wahlergebnis fest. Das endgültige Wahlergebnis wird 

nach Ablauf der Einspruchsfrist bzw. nach Abschluss des Wahlprüfungsverfahrens bekannt ge-

geben. Das Nähere, insbesondere die Art und den Inhalt der Bekanntmachung, bestimmt der 

Wahlvorstand.  
 

(5) Wird die Wahl als elektronische Wahl durchgeführt, ist für die Administration der Wahlserver und 

insbesondere für die Auszählung und Archivierung der Wahl die Autorisierung durch mindestens 

zwei Berechtigte aus dem Wahlvorstand notwendig. Der Wahlvorstand veranlasst unverzüglich 

nach Beendigung der elektronischen Wahl die computerbasierte hochschulöffentliche Auszäh-

lung der abgegebenen Stimmen und stellt das Ergebnis durch einen Ausdruck der Auszählungs-

ergebnisse fest, der von zwei Mitgliedern des Wahlvorstands abgezeichnet wird. Über die Aus-

zählung ist eine Niederschrift gemäß § 27 anzufertigen. Alle Datensätze der elektronischen Wahl 

sind in geeigneter Weise zu speichern.  
 

(6) Bei der elektronischen Wahl sind technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die den Aus-

zählungsprozess für jede Wählerin oder jeden Wähler jederzeit reproduzierbar machen.  

 

 

§ 25 
Ermittlung der Gewählten bei Verhältniswahl 

 
(1) Die Summen der gültigen Stimmen der einzelnen Listen oder Listenverbindungen werden ne-

beneinander in einer Tabelle angeordnet und nacheinander durch 1, 2, 3 usw. geteilt. Die zu 

vergebenen Sitze werden entsprechend der Rangfolge der Zahlen dieser Tabelle, beginnend mit 

der größten Zahl, auf die Gruppen verteilt (d´Hondt). Ergibt sich auf der Grundlage dieser Zah-

lentabelle bei der Vergabe der letzten Sitze Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 

 

(2) Enthält eine Liste weniger Bewerberinnen oder Bewerber als ihr Sitze zustehen, so fallen die 

überschüssigen Sitze den übrigen Listen derselben Gruppe zu. Die Reihenfolge der Zuteilung 

ergibt sich nach dem in Absatz 1 genannten Verfahren. 

 

(3) Die über eine Liste gewählten Bewerberinnen oder Bewerber werden auf der Grundlage der in 
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der Liste für die jeweiligen Bewerberinnen oder Bewerber abgegebenen Anzahl der gültigen 

Stimmen, beginnend mit der größten Zahl, ermittelt. Bei Bewerberinnen oder Bewerbern, auf 

die keine Stimme oder die gleiche Stimmenzahl entfällt, ist die Reihenfolge im Wahlvorschlag 

maßgebend. Gewählt sind so viele Bewerberinnen oder Bewerber in der nach Satz 1 ermittelten 

Reihenfolge, wie der Gruppe Sitze zustehen. 

 

 

§ 26 
Ermittlung der Gewählten bei Mehrheitswahl 

 
Die bei der Mehrheitswahl Gewählten werden auf der Grundlage der für die jeweilige Bewerberin 

oder den jeweiligen Bewerber abgegebenen Zahl der gültigen Stimmen, beginnend mit der größten 

Zahl, ermittelt. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 

 

 

§ 27 
Wahlniederschrift 

 
(1) Nach Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses fertigt der Wahlvorstand eine Niederschrift 

über das Wahlergebnis an; für die Unterzeichnung gilt § 12 Abs. 1 Satz 2 WO. 

 

(2) Die Niederschrift ist getrennt nach Wahlen und Gruppen anzufertigen; für die Wahlen zur Gleich-

stellungskommission ist die Niederschrift zusätzlich getrennt nach Geschlechtern anzufertigen. 

Sie muss enthalten: 

 

1. die Summe der abgegebenen Stimmen, 

2. die Summen der abgegebenen gültigen sowie ungültigen Stimmen, 

3. im Fall der Listenwahl die Zahl der auf jede Liste entfallenen gültigen Stimmen, bei Listen-

verbindungen zusätzlich die Summe der gültigen Stimmen der Einzellisten, 

4. die Errechnung der Sitzverteilung auf die Listenverbindungen und Listen, 

5. die Zahl der innerhalb der Listen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber entfallenen 

gültigen Stimmen sowie die endgültige Reihenfolge der Kandidatinnen oder Kandidaten auf 

den einzelnen Listen, 

6. im Fall der Mehrheitswahl die Zahl der auf jede Bewerberin oder jeden Bewerber entfallenen 

gültigen Stimmen, 

7. die Namen der Gewählten, ggf. mit Hinweis auf einen Losentscheid, 

8. im Fall von § 30 Abs. 1 Ziffer 2 WO einen Hinweis, dass eine Nachwahl durchgeführt wird. 

 

(3) Besondere Vorkommnisse bei der Wahlbehandlung oder der Feststellung des Wahlergebnisses 
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sind in der Niederschrift zu vermerken. 

 

§ 28 
Benachrichtigung der Gewählten 

 
Der Wahlvorstand benachrichtigt die Gewählten schriftlich von ihrer Wahl. 

 

 

§ 29 
Veränderungen in der Gruppenzugehörigkeit 

 
Ändert sich bei einem Mitglied eines Gremiums die Gruppenzugehörigkeit oder ergibt sich nachträg-

lich, dass bei der Eintragung ins Wählerverzeichnis von einer falschen Gruppenzugehörigkeit ausge-

gangen wurde, so scheidet das entsprechende Mitglied aus dem Gremium aus. Die Regelungen über 

den Eintritt von Ersatzmitgliedern finden Anwendung. 

 

 

§ 30 
Wahlprüfung 

 
(1) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann innerhalb von vierzehn Tagen nach Bekanntgabe des vor-

läufigen Wahlergebnisses gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch beim Wahlrat erheben. Der 

Einspruch ist nur zulässig, wenn aufgrund des behaupteten Sachverhalts Auswirkungen auf die 

Sitzverteilung nicht ausgeschlossen werden können. 

 

(2) Über Einsprüche entscheidet der Wahlrat, der die Wahl veranlasst hat. Der Wahlrat entscheidet 

abschließend. 

 

(3) Wird die Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses für ungültig erklärt, so ist eine Neufest-

stellung anzuordnen. 

 

(4) Die Wahl ist ganz oder teilweise für ungültig zu erklären, wenn wesentliche Bestimmungen über 

die Wahlvorbereitung, die Sitzverteilung, das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfah-

ren verletzt worden sind, es sei denn, dass dies sich nicht auf die Sitzverteilung ausgewirkt hat. 
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§ 31 

Nachwahlen 
 
(1) Eine Nachwahl findet statt, wenn 

 

1. ein Mitglied eines Gremiums das Mandat vorzeitig niederlegt und kein Ersatzmitglied vor-

handen ist, 

2. eine Wahl nicht durchgeführt worden ist, weil das Wahlverfahren aufgrund eines Beschlus-

ses des Wahlvorstands wegen eines Verstoßes gegen die Wahlrechtsvorschriften unterbro-

chen ist, 

3. aufgrund einer Wahlprüfung die Wahl für ungültig erklärt wird. 

 

Bleiben als Ergebnis einer Wahl Sitze einer Gruppe in einem Gremium unbesetzt oder sind durch 

Ausscheiden von Mitgliedern oder Ersatzmitgliedern Sitze der Gruppe im Gremium nicht besetzt, 

findet für den Rest der Amtszeit eine Nachwahl statt, wenn kein Ersatzmitglied derselben Gruppe 

mehr nachrücken kann und die verbleibende Amtszeit mindestens drei Monate beträgt. Unab-

hängig von der in Satz 1 genannten Frist findet eine Nachwahl statt, wenn während der Amtszeit 

des Gremiums eines der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer ausscheidet und kein Ersatzmitglied dieser Gruppe mehr nachrücken kann 

 

(2) Der Wahlvorstand leitet unverzüglich die Nachwahl ein; mit der Durchführung kann vor Ab-

schluss der verbundenen Wahl begonnen werden. Die Nachwahl ist auf die betroffenen Grup-

pen, im Fall der Gleichstellungskommission auf die betroffenen Sitze, zu beschränken. Im Übri-

gen finden auf die Nachwahlen die Vorschriften dieser Ordnung Anwendung. Im Wahlausschrei-

ben ist der Grund für die Nachwahlen bekannt zu geben. Der Wahlvorstand kann durch Be-

schluss, der öffentlich bekannt zu geben ist, von dieser Ordnung abweichende Bestimmungen 

über Fristen und andere Zeitangaben sowie über Bekanntmachungen treffen, soweit gewähr-

leistet ist, dass die Betroffenen ausreichend Gelegenheit erhalten, von dem Wahlausschreiben 

und der Wahlbekanntmachung Kenntnis zu nehmen sowie Einsprüche und Vorschläge einzu-

reichen. 

 

§ 32 
Wahlunterlagen 

 
Die Wahlunterlagen sind bis zur Rechtswirksamkeit der nachfolgenden Wahl für das entsprechende 

Gremium im Archiv der Hochschule aufzubewahren. Bei der elektronischen Wahl sind die Wahlun-

terlagen bis zur Rechtswirksamkeit der nachfolgenden Wahl auf einem hochschuleigenen Server auf-

zubewahren. 

 



 

30 

 

§ 33 

Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte 
 
(1) Für die Wahlen der Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte gemäß § 18 GO finden die 

§§ 7 – 32 dieser Wahlordnung entsprechend Anwendung. 

 

(2) Der Wahlvorschlag erfolgt durch die Studierendenschaft und muss mindestens zwei Bewerbe-

rinnen oder Bewerber umfassen. 

 

 

Zweiter Abschnitt: 
Wahl der Dekaninnen oder Dekane und der Prodekaninnen oder Prodekane, Abwahl der De-
kaninnen und Dekane, Wahl der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und der stellvertre-

tenden zentralen Gleichstellungsbeauftragten, der Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten 
und der stellvertretenden Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten, sowie der Standortspre-

cherinnen oder der Standortsprecher  
 
 

§ 34 
Allgemeine Bestimmungen zur Wahl der Dekaninnen oder Dekane und Prodekanin-

nen oder Prodekane sowie zur Abwahl der Dekaninnen und Dekane 
 
Die Einladungen zu Wahlsitzungen und Wahlversammlungen, die Wahlvorschläge und Wahlergeb-

nisse werden unverzüglich durch Aushang im jeweiligen Fachbereich bekannt gemacht. Über Wahl-

sitzungen und Wahlversammlungen sind Protokolle anzufertigen. 

 

 

§ 35 
Einleitung des Verfahrens zur Wahl der Dekaninnen oder Dekane und Prodekaninnen 

oder Prodekane 
 
(1) Die amtierende Dekanin oder der amtierende Dekan beruft den neugewählten Fachbereichsrat 

unverzüglich nach Beginn dessen Amtszeit mit einer Ladungsfrist von mindestens einer Woche 

zur ersten Wahlsitzung ein. Zu Beginn der ersten Wahlsitzung bildet der Fachbereichsrat aus sei-

ner Mitte einen aus drei Personen bestehenden Wahlvorstand; es ist jeweils eine Stellvertreterin 

oder ein Stellvertreter zu benennen. Dabei sollen alle Gruppen angemessen berücksichtigt wer-

den. Der Wahlvorstand bestimmt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und 

eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Das weitere 
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Wahlverfahren wird vom Wahlvorstand durchgeführt. 

 

(2) In der ersten Wahlsitzung ist über eine öffentliche oder hochschulöffentliche Ausschreibung der 

Funktion der Dekanin oder des Dekans zu beschließen. Wird einer dieser Beschlüsse gefasst, ist 

über eine Bewerbungsfrist zu beschließen. Der Wahlvorstand nimmt die Ausschreibung vor und 

berichtet dem Fachbereichsrat nach Ablauf der Bewerbungsfrist und Auswertung der Bewerbun-

gen über das Ergebnis. Eingegangene Bewerbungen können von den Mitgliedern des Fachbe-

reichsrats eingesehen werden. Sofern sich eine Person bewirbt, die nicht Mitglied des Fachbe-

reichs ist, prüft und entscheidet der Wahlvorstand darüber, ob diese Person die Voraussetzun-

gen nach §§ 27 Abs. 4 Satz 2, 17 Abs. 2 Satz 2  HG erfüllt, d.h. über eine abgeschlossene Hoch-

schulausbildung verfügt und eine der Aufgabenstellung angemessene Leitungserfahrung besitzt; 

bei positiver Entscheidung  wird das passive Wahlrecht dieser Person bestätigt und diese Per-

son zur Wahl für das Amt der Dekanin oder des Dekans zugelassen, bei negativer Entscheidung 

wird das passive  Wahlrecht abgelehnt und diese Person nicht für die Wahl zur Dekanin oder 

zum Dekan zugelassen. Auf Wunsch eines Fachbereichsratsmitglieds können Vorstellungsge-

spräche geführt werden; hierbei sind alle Fachbereichsratsmitglieder teilnahmeberechtigt; Nä-

heres bestimmt der Wahlvorstand. Im Anschluss daran lädt der Wahlvorstand mit einer Ladungs-

frist von mindestens einer Woche zur zweiten Wahlsitzung ein. Das Präsidium ist über die Aus-

schreibung, deren Ergebnisse und die zur Wahl für das Amt der Dekanin oder des Dekans zuge-

lassenen Personen zu unterrichten. 

 

(3) Das Präsidium kann im Benehmen mit dem Fachbereichsrat vorsehen, dass die Dekanin oder 

der Dekan hauptberuflich tätig ist. Liegt eine solche Entscheidung des Präsidiums vor, muss eine 

öffentliche Ausschreibung erfolgen; im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 

 

(4) Wird kein Beschluss über eine öffentliche oder hochschulöffentliche Ausschreibung der Funktion 

der Dekanin oder des Dekans gefasst und wurde keine Entscheidung des Präsidiums gemäß Ab-

satz 3 getroffen, lädt der Wahlvorstand unverzüglich nach der ersten Wahlsitzung mit einer La-

dungsfrist von mindestens einer Woche zur zweiten Wahlsitzung ein. 

 

(5) Vorschläge für die Wahl zur Dekanin oder zum Dekan bzw. die Wahl zur Prodekanin oder zum 

Prodekan sind beim Wahlvorstand in der zweiten Wahlsitzung schriftlich einzureichen. Vorge-

schlagen werden können Professorinnen und Professoren des Fachbereichs. Für die Wahl zur 

Dekanin oder zum Dekan kann daneben auch vorgeschlagen werden, wer kein Mitglied des Fach-

bereichs ist, jedoch die Voraussetzungen nach §§ 27 Abs. 4 Satz 2, 17 Abs. 2 Satz 1 HG erfüllt, d.h. 

über eine abgeschlossene Hochschulausbildung verfügt und  eine der Aufgabenstellung ange-

messene Leitungserfahrung besitzt. Im Falle eines Dekanats kann für die Wahl zur Prodekanin 

oder zum Prodekan auch ein Fachbereichsmitglied der Gruppe L, M oder S vorgeschlagen wer-

den, sofern noch kein Fachbereichsmitglied aus einer dieser Gruppen für die entsprechende 



 

32 

 

Amtszeit gewählt wurde. Vorschlagsberechtigt sind die stimmberechtigten Mitglieder des Fach-

bereichsrats. Auf Satz 1 bis 4 sowie Absatz 6 ist in der Einladung zur zweiten Wahlsitzung hinzu-

weisen. 

 

(6) Vorschläge für die Wahlen zur Dekanin oder zum Dekan und zur Prodekanin oder zum Prodekan 

sind schriftlich einzureichen. Ein Vorschlag für die Wahl zur Dekanin oder zum Dekan darf nur 

eine Bewerberin oder einen Bewerber enthalten. Für die Wahl zur Prodekanin oder zum Prode-

kan gilt: Ist nur eine Prodekanin oder ein Prodekan zu wählen, darf ein Wahlvorschlag nur eine 

Bewerberin oder einen Bewerber enthalten; sind zwei Prodekaninnen oder Prodekane zu wäh-

len, darf ein Wahlvorschlag zwei Bewerberinnen oder Bewerber enthalten. Die schriftlichen Be-

werbervorschläge müssen von mindestens zwei stimmberechtigten Mitgliedern des Fachbe-

reichsrats unterzeichnet sein. Jedes Fachbereichsratsmitglied darf für die Wahl zur Dekanin oder 

zum Dekan bzw. die Wahl zur Prodekanin oder zum Prodekan jeweils nur auf einem Vorschlag 

unterzeichnen. Jeder Wahlvorschlag muss mit einer Erklärung der Bewerberin oder des Bewer-

bers versehen sein, dass sie oder er mit der Kandidatur einverstanden und im Fall der Wahl be-

reit ist, das Amt anzutreten, dies gilt entsprechend bei mehreren Bewerberinnen bzw. mehreren 

Bewerbern im Fall des Satzes 3, 2. Halbsatz. Wird für das Amt der Dekanin oder des Dekans eine 

Person vorgeschlagen, die nicht Mitglied des Fachbereichs ist, gilt Absatz 2 Satz 5 entsprechend. 

 

 

§ 36 
Durchführung der Wahl der Dekaninnen oder Dekane und Prodekaninnen und Prodekane 

 
(1) Die Wahl zur Dekanin oder zum Dekan und die Wahl zur Prodekanin oder zum Prodekan sollen 

in einer gemeinsamen Wahlversammlung durchgeführt werden. Aktiv wahlberechtigt sind die 

stimmberechtigten Mitglieder des Fachbereichsrats. Passiv wahlberechtigt sind die ordnungsge-

mäß vorgeschlagenen Professorinnen und Professoren des Fachbereichs. Passiv wahlberechtigt 

zur Wahl der Dekanin oder des Dekans sind darüber hinaus ordnungsgemäß vorgeschlagene 

Personen, die nicht Mitglied des Fachbereichs sind, sofern der Wahlvorstand bestätigt hat, dass 

diese Personen die Voraussetzungen nach §§ 27 Abs. 4 Satz 2, 17 Abs. 2 Satz 1 HG erfüllen und 

diese Personen zur Wahl für das Amt der Dekanin oder des Dekans zugelassen hat. Im Falle eines 

Dekanats sind darüber hinaus passiv wahlberechtigt für die Wahl zur Prodekanin oder zum Pro-

dekan auch ordnungsgemäß vorgeschlagene Fachbereichsmitglieder der Gruppe L, M oder S, 

sofern noch kein Fachbereichsmitglied aus einer dieser Gruppen für die entsprechende Amtszeit 

gewählt wurde. 

 

(2) Für den Wahlvorgang lädt der Wahlvorstand mit einer Ladungsfrist von mindestens einer Woche 

zu einer Wahlversammlung ein, die innerhalb von zwei Wochen nach der zweiten Wahlsitzung 

stattfinden soll. In der Wahlversammlung stellen sich die Kandidatinnen oder Kandidaten dem 
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Fachbereichsrat vor. 

 

(3) Die Wahl im Fachbereichsrat ist geheim. Das Wahlrecht wird durch die Abgabe eines Stimmzet-

tels in einem Wahlumschlag ausgeübt. Briefwahl ist ausgeschlossen. 

 

a) Für die Wahl der Dekanin oder des Dekans bzw. einer Prodekanin oder eines Prodekans gilt: 

Die Stimmzettel enthalten bei einer Bewerberin oder einem Bewerber für das jeweilige Amt 

nur den Namen der Bewerberin oder des Bewerbers und zwei vorbereitete Freifelder zum 

Ankreuzen der beiden Wahlmöglichkeiten „ja“ oder „nein“. Die Stimmzettel enthalten bei mehr 

als einer Bewerberin oder einem Bewerber für das jeweilige Amt deren Namen in alphabeti-

scher Reihenfolge und je ein Freifeld zum Ankreuzen der Bewerberin oder des Bewerbers. 

Jedes Mitglied des Fachbereichsrats hat für die Wahl zur Dekanin oder zum Dekan bzw.  die 

Wahl zur Prodekanin oder zum Prodekan jeweils nur eine Stimme. Anders ausgefüllte Stimm-

zettel sind ungültig. Gewählt ist diejenige Bewerberin oder derjenige Bewerber, auf die oder 

den die meisten Stimmen entfallen, sofern mindestens die Mehrheit der Stimmen des Gremi-

ums auf diese Person entfallen ist. 

 

b) Für die Wahl von zwei Prodekaninnen oder Prodekanen gilt: Die Stimmzettel enthalten die 

Namen der Bewerberinnen und Bewerber in alphabetischer Reihenfolge und je ein Freifeld 

zum Ankreuzen der Bewerberin oder des Bewerbers. Jedes Mitglied des Fachbereichsrats hat 

zwei Stimmen. Anders ausgefüllte Stimmzettel sind ungültig, insbesondere eine Stimmenhäu-

fung ist nicht zulässig. Gewählt sind die beiden Bewerberinnen oder Bewerber, auf die die 

meisten Stimmen entfallen, sofern mindestens die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des 

Gremiums auf jede dieser Personen entfallen sind. Sind die Stimmen der Mehrheit der Mit-

glieder des Gremiums nur auf eine dieser Personen entfallen, ist nur diese Person gewählt. 

Treffen die Voraussetzung des Satzes 4 auf zwei Personen aus den Mitgliedergruppen L, M 

oder S zu, ist nur die Person mit der höchsten Stimmenzahl gewählt, die anderen Personen 

aus diesen Gruppen werden bei der Feststellung des Wahlergebnisses nicht berücksichtigt 

und nehmen an einer eventuellen Fortsetzung des Wahlverfahrens nicht teil. 

 

(4) Erhält im ersten Wahlgang keine oder keiner die erforderliche Stimmenzahl, so findet direkt im 

Anschluss ein zweiter und ggf. ein dritter Wahlgang statt. 

 

a) Dabei gilt für die Wahlen der Dekanin oder des Dekans bzw. einer Prodekanin oder eines Pro-

dekans: 

 

- Bei zwei Bewerberinnen oder Bewerbern für ein Amt nehmen beide am zweiten und ggf. 

dritten Wahlgang teil. 
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- Bei mehr als zwei Bewerberinnen oder Bewerbern für ein Amt ermittelt der Wahlvorstand 

die beiden Bewerberinnen oder Bewerber mit den höchsten Stimmenergebnissen aus dem 

ersten Wahlgang; nur diese nehmen am weiteren Wahlverfahren teil. Ist eine eindeutige 

Feststellung aufgrund von Stimmengleichheit nicht möglich, findet zunächst eine Stichwahl 

unter den Gleichplatzierten statt. Erbringt die Stichwahl unter diesen wiederum Stimmen-

gleichheit, so verbleiben die Bewerberinnen oder Bewerber der Stichwahl im weiteren Wahl-

verfahren. Sofern auch im dritten Wahlgang die erforderliche Mehrheit für eine Bewerberin 

oder einen Bewerber nicht erreicht wird, leitet der Wahlvorstand insoweit das Wahlverfah-

ren neu ein. 

 

b) Dabei gilt für die Wahl von zwei Prodekaninnen oder Prodekanen: 

 

- Alle Bewerberinnen und Bewerber nehmen am zweiten und ggf. dritten Wahlgang teil. 

 

- Sofern auch im dritten Wahlgang die erforderliche Mehrheit für eine Bewerberin oder einen 

Bewerber nicht erreicht wird, leitet der Wahlvorstand insoweit das Wahlverfahren neu ein. 

 

Satz 1 und Buchstabe a) gelten entsprechend, wenn bei der Wahl von zwei Prodekaninnen oder Pro-

dekanen eine Person im ersten oder zweiten Wahlgang gewählt wurde. 

 

(5) Die oder der Gewählte ist unverzüglich zu einer Erklärung aufzufordern, ob sie oder er die Wahl 

annimmt. Der Wahlvorstand hat das Präsidium unverzüglich über das Wahlergebnis zu unter-

richten. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die Präsidentin bzw. den Präsidenten. 

 

 

§ 37 
Abwahl der Dekanin oder des Dekans 

 
(1) Sofern die Fachbereichsordnung hierfür keine Regelung trifft, gelten für die Abwahl einer Deka-

nin oder eines Dekans die Absätze 2 bis 4. 

 

(2) Die Abwahl der Dekanin oder des Dekans erfolgt durch Neuwahl einer Dekanin oder eines De-

kans zum Zwecke der vorzeitigen Ablösung der amtierenden Dekanin oder des amtierenden De-

kans. Auf schriftlich begründeten Antrag bzw. schriftlich begründete Anträge von mindestens 

fünf Fachbereichsratsmitgliedern im Fall eines Fachbereichsrats gemäß § 13 Abs. 1 GO bzw. min-

destens drei Fachbereichsratsmitgliedern im Fall eines Fachbereichsrats gemäß § 13 Abs. 2 GO 

auf Einleitung eines solchen Wahlverfahrens hat die amtierende Dekanin oder der amtierende 

Dekan unter Beifügung des Antrags bzw. der Anträge mit einer Ladungsfrist von mindestens  
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zehn  Werktagen  eine  Fachbereichsratssitzung  einzuberufen, in der den Fachbereichsratsmit-

gliedern, Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Antrag bzw. den Anträgen gegeben wird. Nach 

dieser Sitzung lädt die amtierende Dekanin bzw. der amtierende Dekan den Fachbereichsrat zu 

einer weiteren Sitzung mit einer Ladungsfrist von mindestens zehn Werktagen ein, in der über 

die Einleitung des Wahlverfahrens nach Satz 1 zu beschließen ist. Der Beschluss über die Einlei-

tung dieses Wahlverfahrens kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder des 

Fachbereichsrats gefasst werden kann. Findet der Beschluss zur Einleitung des Wahlverfahrens 

in der Sitzung nach Satz 3 nicht die erforderliche Mehrheit, ist der Antrag bzw. sind die Anträge 

auf Abwahl erledigt. 

 

(3) Spätestens vier Wochen nach der Fassung des Beschlusses nach Absatz 2 soll der Fachbereichs-

rat zur ersten Wahlsitzung im Wahlverfahren nach Absatz 2 zusammentreten. Für die Durchfüh-

rung des Wahlverfahrens nach Absatz 2 gelten im Übrigen §§ 33, 34 und   35 WO entsprechend 

mit den Maßgaben, dass an die Stelle der amtierenden Dekanin oder des amtierenden Dekans 

im Sinne des § 34 Absatz 1 WO die oder der Vorsitzende des Wahlrats tritt und dass die Ladungs-

frist zur Wahlversammlung mindestens zehn Werktage beträgt. 

 

(4) Ist auch nach einem dritten Wahlgang keine Bewerberin bzw. kein Bewerber gewählt oder wird 

die oder der Gewählte nicht durch die Präsidentin oder den Präsidenten bestätigt, gilt Absatz 3 

entsprechend. 

 

 

§ 38 

Wahl der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und der beiden 
stellvertretenden zentralen Gleichstellungsbeauftragten sowie der Fachbereichs-

gleichstellungsbeauftragten und der stellvertretenden Fachbereichsgleichstellungs-
beauftragten 

 
(1) Die amtierende zentrale Gleichstellungsbeauftragte beruft die neugewählte Gleichstellungskom-

mission unverzüglich nach Beginn ihrer Amtszeit mit einer Ladungsfrist von mindestens einer 

Woche zur ersten Wahlsitzung ein. Zu Beginn der ersten Wahlsitzung bestimmt die Gleichstel-

lungskommission eines ihrer Mitglieder zum Wahlvorstand und eines ihrer Mitglieder zum stell-

vertretenden Wahlvorstand für die Wahl der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und der bei-

den stellvertretenden zentralen Gleichstellungsbeauftragten. Das weitere Wahlverfahren wird 

vom Wahlvorstand durchgeführt. Die Einladungen zu Wahlsitzungen und Wahlversammlungen, 

die Wahlvorschläge und Wahlergebnisse werden unverzüglich durch Aushang in den in § 9 Abs. 5 

bestimmten Gebäuden sowie Veröffentlichung im Intranet bekannt gemacht. Über Wahl-

sitzungen und Wahlversammlungen sind Protokolle anzufertigen. 
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(2) Nach der ersten Wahlsitzung erfolgt eine hochschulöffentliche Ausschreibung der Funktion der 

zentralen Gleichstellungsbeauftragten durch Aushang der Ausschreibung in den in § 9 Abs. 5 

bestimmten Gebäuden sowie Veröffentlichung im Intranet mit einer Bewerbungsfrist von min-

destens 14 Tagen. Der Wahlvorstand nimmt die Ausschreibung vor und berichtet der Gleichstel-

lungskommission nach Ablauf der Bewerbungsfrist und Auswertung der Bewerbungen über das 

Ergebnis. Eingegangene Bewerbungen können von den gewählten Mitgliedern der Gleichstel-

lungskommission eingesehen werden. Auf Wunsch eines gewählten Mitglieds der Gleichstel-

lungskommission können Vorstellungsgespräche geführt werden; hierbei sind alle gewählten 

Mitglieder der Gleichstellungskommission teilnahmeberechtigt; Näheres bestimmt der Wahlvor-

stand. Im Anschluss daran lädt der Wahlvorstand mit einer Ladungsfrist von mindestens einer 

Woche zur zweiten Wahlsitzung ein. In der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass in der zweiten 

Wahlsitzung schriftliche Vorschläge für die Wahl zur zentralen Gleichstellungsbeauftragten ein-

zureichen sind. Das Präsidium ist über die Ausschreibung und deren Ergebnisse zu unterrichten. 

 

(3) Vorschlagsberechtigt sind die gewählten Mitglieder der Gleichstellungskommission. Vorgeschla-

gen werden können die in § 24 Abs. 2 HG genannten Personen. Vorschläge sind beim Wahlvor-

stand in der zweiten Wahlsitzung einzureichen. Die schriftlichen Vorschläge müssen von mindes-

tens zwei gewählten Mitgliedern der Gleichstellungskommission unterzeichnet sein. Jedes ge-

wählte Mitglied der Gleichstellungskommission darf nur auf einem Vorschlag unterzeichnen. Der 

Vorschlag darf nur eine Bewerberin enthalten und muss mit einer Erklärung der Bewerberin ver-

sehen sein, dass sie mit der Kandidatur einverstanden und im Fall der Wahl bereit ist, das Amt 

anzutreten. 

 

(4) Die Wahl zur zentralen Gleichstellungsbeauftragten wird in einer Wahlversammlung durchge-

führt. Das aktive Wahlrecht haben die gewählten Mitglieder der Gleichstellungskommission. Für 

die Durchführung der Wahlen gelten § 36 Abs. 2, § 36 Abs. 3 Satz 1 bis 3 sowie Buchstabe a), § 36 

Abs. 4 Satz 1 sowie Buchst. a) entsprechend. Die Gewählte ist unverzüglich zu einer Erklärung 

aufzufordern, ob sie die Wahl annimmt. Der Wahlvorstand hat das Präsidium unverzüglich über 

das Wahlergebnis zu unterrichten. Die Präsidentin oder der Präsident bestellt die zentrale 

Gleichstellungsbeauftragte. 

 

(5) Spätestens vier Wochen nach der Wahl der Gleichstellungsbeauftragten soll die Gleichstellungs-

kommission auf Einladung des Wahlvorstands mit einer Ladungsfrist von mindestens einer Wo-

che zur Wahl der beiden stellvertretenden zentralen Gleichstellungsbeauftragten in einer Wahl-

versammlung zusammentreten. In der Einladung sind die Kandidatinnenvorschläge der zentra-

len Gleichstellungsbeauftragten bekannt zu geben. Das aktive Wahlrecht haben die gewählten 

Mitglieder der Gleichstellungskommission. § 36 Abs. 2 Satz 2, § 36 Abs. 3 mit Ausnahme des 

Buchstaben b) Satz 6 sowie § 36 Abs. 4 gelten entsprechend. Die Gewählten sind unverzüglich zu 

einer Erklärung aufzufordern, ob sie die Wahl annehmen Der Wahlvorstand hat das Präsidium 



 

37 

 

unverzüglich über das Wahlergebnis zu unterrichten. Die Präsidentin oder der Präsident bestellt 

die stellvertretenden zentralen Gleichstellungsbeauftragten. 

 
(6) Für die Wahl der Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten und der stellvertretenden Fachbe-

reichsgleichstellungsbeauftragten gelten die Absätze 1 – 5 entsprechend mit folgenden Maßga-

ben: 

1. Die erste Wahlsitzung wird von der Dekanin oder dem Dekan einberufen. 
2. Für Aushänge gilt § 34.  
3. Die Ausschreibung der Funktion der Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten erfolgt 

fachbereichsöffentlich; die Ausschreibung ist im jeweiligen Fachbereich bekannt zu ma-
chen.  

4. An die Stelle der Gleichstellungskommission tritt der Fachbereichsrat; an die Stelle des 
Präsidiums bzw. der Präsidentin oder des Präsidenten tritt die Dekanin oder der Dekan. 

5. Der Kandidatinnenvorschlag für die stellvertretende Fachbereichsgleichstellungsbeauf-
tragte obliegt der neu gewählten Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten. 

 

(7) Für die Wahl einer gemeinsamen Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten sowie einer gemein-

samen stellvertretenden Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten mehrerer Fachbereiche gilt 

Absatz 6 entsprechend. 

 

 

§ 39 
Wahl der Standortsprecherinnen oder der Standortsprecher  

 
(1) Für die Standorte werden Standortsprecherinnen oder Standortsprecher aus den Mitgliedern 

der Gruppe P des Standorts gewählt, sofern mindestens einer der ortsansässigen Fachbereichs-

räte dieses beschließt. 

 

(2) Die Standortsprecherinnen oder Standortsprecher der Standorte werden jeweils von den stimm-

berechtigten Mitgliedern der ortsansässigen Fachbereichsräte gewählt. 

 

(3) Die Wahlvorstände für die Wahl der Standortsprecherinnen oder Standortsprecher werden je-

weils von den Dekaninnen oder Dekanen und Prodekaninnen oder Prodekanen der ortsansässi-

gen Fachbereiche gebildet. 

 

(4) Jeder der Fachbereichsräte bestimmt seine Kandidatinnen oder Kandidaten (maximal zwei) 

durch Beschluss. 

 

(5) Die Wahlvorstände legen nach Absprache in dem entsprechenden Standort den Wahltermin fest 

und laden die Fachbereichsratsmitglieder mit einer Ladungsfrist von mindestens einer Woche 
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zur gemeinsamen Wahlversammlung unter Bekanntgabe der Wahlvorschläge ein. 

 

(6) Jede bzw. jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. 

Bei Stimmengleichheit zwischen den Erstplatzierten findet zwischen diesen eine Stichwahl statt. 

Ergibt sich auch bei der Stichwahl Stimmengleichheit, leitet der Wahlvorstand das Wahlverfahren 

neu ein. Für die Durchführung der Wahl gilt im Übrigen § 35 Abs. 5 Satz 1 WO sowie § 33 WO 

mit der Maßgabe, dass Aushänge nur in den in § 9 Abs. 5 WO aufgeführten Gebäuden am jewei-

ligen Standort zu erfolgen haben. Die Wahlvorstände haben das Präsidium unverzüglich über 

das Wahlergebnis zu unterrichten. 

 

 

§ 40 
Wahlprüfung 

 
(1) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann innerhalb von sieben Tagen  nach  Bekanntgabe des ent-

sprechenden vorläufigen Wahlergebnisses Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl der Dekanin-

nen oder Dekane, Prodekaninnen oder Prodekane, die Abwahl der Dekaninnen oder Dekane, die 

Wahl der zentralen Gleichstellungsbeauftragten, der stellvertretenden zentralen Gleichstellungs-

beauftragten, der Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten und der stellvertretenden Fachbe-

reichsgleichstellungsbeauftragten, der Standortsprecherinnen oder der Standortsprecher bei 

der oder dem Vorsitzenden des Wahlrats einlegen. Der Einspruch ist nur zulässig, wenn aufgrund 

des behaupteten Sachverhalts Auswirkungen auf das jeweilige Wahlergebnis bzw. auf das jewei-

lige Abwahlergebnis nicht ausgeschlossen werden können. 

 

(2) Wird die Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses für ungültig erklärt, so ist eine Neufest-

stellung anzuordnen. 

 

(3) Die Wahl ist ganz oder teilweise für ungültig zu erklären, wenn wesentliche Bestimmungen über 

die Wahlvorbereitung, das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verletzt worden 

sind, es sei denn, dass dies sich nicht auf das jeweilige Wahlergebnis bzw. auf das jeweilige Ab-

wahlergebnis ausgewirkt hat. 

 

(4) Der Wahlrat entscheidet abschließend. 
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§ 41 

Wahlunterlagen 
 
Die Wahlunterlagen sind bis zur Rechtswirksamkeit der nachfolgenden entsprechenden Wahl im Ar-

chiv der Hochschule aufzubewahren. 

 

 

Dritter Abschnitt: Mitgliederinitiative 
 
 

§ 42 
Mitgliederinitiative der Hochschule 

 
Die Mitglieder der Hochschule können beantragen, dass über eine bestimmte Angelegenheit, für die 

ein Organ der Hochschule gesetzlich zuständig ist, das zuständige Organ berät und entscheidet. 

 

 

§ 43 
Mitgliederinitiative der Fachbereiche 

 
Mitglieder eines Fachbereichs können beantragen, dass über eine bestimmte Angelegenheit, für die 

ein Organ des Fachbereichs oder der Studienbeirat zuständig ist, das zuständige Organ berät und 

entscheidet oder der Studienbeirat eine Empfehlung abgibt. 

 

 

§ 44 

Verfahren der Mitgliederinitiative 
 
(1) Der Antrag einer Mitgliederinitiative muss schriftlich bei der Kanzlerin oder dem Kanzler der 

Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe eingereicht werden und ist nur zulässig, wenn nicht 

in derselben Angelegenheit innerhalb der letzten zwölf Monate bereits ein Antrag gestellt wor-

den ist. 

 

(2) Die weiteren formellen Zulässigkeitsvoraussetzungen des Antrages ergeben sich aus § 3 der 

Grundordnung der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe in der jeweils aktuellen Fassung. 

 

(3) Die Kanzlerin/der Kanzler überprüft die Einhaltung der Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 
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und leitet den Antrag bei Vorliegen der Voraussetzungen an das zuständige Organ oder die zu-

ständige Kommission weiter. Die Beratung über das Begehren muss spätestens bei der über-

nächsten regulären Sitzung erfolgen. 

 

(4) Liegen die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 nicht vor, wird der Antrag zurückgewiesen. Die 

vertretungsberechtigten Personen sind entsprechend zu informieren. 

 

(5) Der Antrag kann jederzeit von den im Antrag benannten, vertretungsberechtigten Mitgliedern 

zurückgezogen werden. 

 

 

§ 45* 
Übergangsregelungen 

 

 

§ 46** 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 

 

*Die Übergangsregelungen der Ordnung zur Änderung der Wahlordnung der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

vom 2. Dezember 2021 (Verkündungsblatt der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2021/Nr. 40) ergeben sich aus 

dieser Satzung, dort in § 45. 

**Die Regelungen zum Inkfrafttreten und zur Veröffentlichung der Ordnung zur Änderung der Wahlordnung der Techni-

schen Hochschule Ostwestfalen-Lippe vom 12. September 2022 (Verkündungsblatt der Technischen Hochschule Ostwest-

falen-Lippe 2022/Nr. 46) ergeben sich aus dieser Satzung, dort in Artikel II. 
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